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Antrag 

der Abgeordneten Margarete Bause, Ludwig Hart-
mann, Verena Osgyan, Thomas Gehring, Ulrike 
Gote, Katharina Schulze, Dr. Sepp Dürr, Jürgen 
Mistol, Rosi Steinberger und Fraktion (BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN) 

Inklusion in Studium, Lehre und Hochschulorgani-
sation umsetzen! 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, die Handlungs-
empfehlungen der Betroffenen und Akteurinnen und 
Akteure, die im „Konzept zur inklusiven Hochschule“ 
festgehalten und im Februar 2012 beschlossen wur-
den, umzusetzen, indem 

─ Mittel zur Umsetzung der UN-Behindertenrechts-
konvention im Bereich der Hochschulen einge-
stellt werden, 

─ zeitliche Vorgaben für die Umsetzung der einzel-
nen Maßnahmen gemacht und bekannt gegeben 
werden und 

─ eine Kommunikationsstrategie seitens des Staats-
ministeriums für Bildung und Kultus, Wissenschaft 
und Kunst geplant wird, um die erforderliche Be-
wusstseinsbildung zu realisieren und den Informa-
tionsbedarfen an den Hochschulen gerecht zu 
werden. 

Über die Umsetzung dieser Forderungen soll dem 
Ausschuss für Wissenschaft und Kunst bis spätestens 
Oktober 2014 berichtet werden. 

 

 

Begründung: 

„In den Feldern Schule und Kindertageseinrichtungen 
ist Inklusion in den letzten Jahren zu einem wichtigen 
Thema geworden. Wenn auch der Weg zu einer 
‚Schule für Alle‘ noch am Anfang steht, so gibt es 
doch bereits Konzepte und Modelle. Ganz anders 
sieht dies an Hochschulen aus. Inhaltlich wird in eini-
gen Studiengängen bereits Inklusion als Thema auf-
genommen, z.B. in der Lehrerausbildung, aber auch 
in den neu geschaffenen Studienangeboten für 
Frühpädagoginnen und -pädagogen. Doch für Studi-
um und Lehre selbst, für das forschende und lernende 
Miteinander von Lehrenden und Studierenden spielt 

das Thema bislang keine Rolle“, so das ernüchternde 
Fazit eines Aufsatzes von Jacqueline Erk und Helen 
Knauf aus der „Zeitschrift für Inklusion“ (Ausgabe 1-
2/2012). 

Dass diese Zustandsbeschreibung leider auch für 
Bayern zutrifft, hat erst kürzlich der „Bericht an den 
Landtag über die Beschäftigung schwerbehinderter 
Menschen beim Freistaat Bayern 2012“ gezeigt. Die 
darin enthaltene Auflistung der entsprechenden Be-
schäftigungssituation in der Zuständigkeit der einzel-
nen Ressorts weist das Staatsministerium für Wissen-
schaft, Forschung und Kunst mit einer Quote von nur 
4,01 Prozent als eindeutiges Schlusslicht aus. Mehr 
als 5.700 Pflichtplätze waren dort laut Auskunft der 
Staatsregierung im Jahr 2012 unbesetzt. 

Diese Tatsache wurde in der Sitzung des Ausschus-
ses für Fragen des öffentlichen Dienstes vom 26. No-
vember 2013 von Irmgard Franziska Badura, der Be-
auftragten der Bayerischen Staatsregierung für die 
Belange von Menschen mit Behinderung, besonders 
deutlich kritisiert: 

„Anlass zu besonderer Sorge gebe die Situation im 
Geschäftsbereich des Wissenschaftsministeriums. Die 
derzeit an Hochschulen tätigen Schwerbehinderten 
seien beispielsweise in der Verwaltung oder in den 
Bibliotheken tätig. Jedoch sollten auch in den wissen-
schaftlichen Tätigkeitsfeldern an den Hochschulen 
schwerbehinderte Menschen sichtbar werden. Eine 
Quote von nur 4,01 Prozent deute darauf hin, dass es 
zu wenig Übung in der Beschäftigung schwerbehin-
derter Menschen gebe.“ (Ausschussprotokoll, 26. No-
vember 2013) 

Damit bestätigen sich erneut die Ergebnisse der  
19. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks, 
wonach die besonderen Belange von Studierenden 
mit Behinderung bzw. chronischer Krankheit in den 
Hochschulen häufig nicht ausreichend berücksichtigt 
werden. 

Bereits im Oktober 2010 hat der Hochschulausschuss 
einem Antrag der Landtagsfraktion der Grünen zuge-
stimmt, der die Staatsregierung aufforderte, ein Kon-
zept zur Inklusion an Hochschulen vorzulegen und die 
Hochschulleitungen in ihrem Bestreben Barrierefrei-
heit an Hochschulen zu verwirklichen, zu unterstüt-
zen. Daraufhin wurde ein „Konzept zur inklusiven 
Hochschule“ erarbeitet. Die darin enthaltenen Hand-
lungsempfehlungen – wie die „Herstellung der größt-
möglichen baulichen Barrierefreiheit“ oder die „Ge-
währleistung notwendiger Beratungs- und Unterstüt-
zungsleistungen im Bedarfsfall“ – gilt es nun endlich 
umzusetzen, indem die entsprechenden (finanziellen) 
Rahmenbedingungen dafür geschaffen werden. 


